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Sitzungsvorlage

Federführend:
5 Sozial- Ordnungs- und Umweltreferat

Beteiligt:
50 Amt für soziale Angelegenheiten

Vorlage- Nr:

Status:

Aktenzeichen:
Datum:
Referent:

VO/2018/1918-R5

öffentlich

09.10.2018
Haupt Ralf

Unterbringung von Asylbewerbern in Bamberg und in der ANKER-Einrich-
tung Oberfranken (AEO), Sachstandsbericht des Amtes für soziale Angele-
genheiten und der Regierung von Oberfranken
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

08.11.2018 Familien- und Integrationssenat Kenntnisnahme

I. Sitzungsvortrag:

Aufgrund der Wichtigkeit des Themas erfolgt in der Senatssitzung ein Bericht zur Situation in den 
Gemeinschafts- (GU) und Ausweichunterkünften (AU) der Stadt Bamberg (durch das Amt für sozia-
le Angelegenheiten) und in der ANKER-Einrichtung Oberfranken (durch die Regierung von Ober-
franken). 

1. Bericht des Amtes für soziale Angelegenheiten:

Die Asylbewerber im Stadtgebiet Bamberg werden aktuell in 4 GUs, einer AU und in regulären 
Wohnungen untergebracht. In den GUs bzw. in der AU leben aktuell 106 anerkannte Flüchtlinge 
(sogenannte Fehlbeleger), die nach ihrer Anerkennung noch keine Wohnung gefunden haben, 
bzw. noch keine Wohnsitzzuweisung von der Regierung von Oberfranken erhalten haben.

Aktuell leben gemäß der Übersicht der Regierung von Oberfranken 429 Personen in den GUs 
bzw. der AU in Bamberg.

In einem Austausch zwischen der Stadt Bamberg, dem Bayerischen Staatsminister des Innern, 
Joachim Herrmann, und der Regierungspräsidentin Piwernetz am 14.09.2018 wurde vereinbart, 
dass die vorhandenen GUs im übrigen Stadtgebiet, welche ebenfalls durch die Regierung von 
Oberfranken betrieben werden, sukzessive geschlossen werden. Die Regierung von Oberfranken 
wird zeitnah ein Konzept erstellen, auf welche Weise die Schließung im Einzelnen umgesetzt 
wird.

Verteilung der Asylbewerber in Oberfranken

Quelle: Regierung von Oberfranken – In Oberfranken insgesamt untergebrachte Asylbewerber 
am 01.10.2018 (siehe Anlage) 
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Lkr./kreisfr. 
Stadt GU DU KF AN-

KER Summe Tatsäch. 
Quote

 

Quote 
gemäß 

DVAsyl*

Stadt Bamberg 397 32 -  429 6,3%
AEO    1295 1295 19,2%  

Summe:      25,5% +  6,8%
Stadt Bayreuth 266 132 -  398 5,9% - 6,8%
Stadt Coburg 118 187 -  305 4,5% + 3,9%
Stadt Hof 225 0 -  225 3,3% - 4,2%
Lkr. Bamberg - 658 -  658 9,7% - 13,7%
Lkr. Bayreuth 94 196 -  290 4,3% - 9,9%
Lkr. Coburg 84 417 -  501 7,4% - 8,2%
Lkr. Forchheim 80 407 -  487 7,2% - 10,8%
Lkr. Hof 360 171 -  531 7,9% - 9,1%
Lkr. Kronach 103 133 15  251 3,7% - 6,4%
Lkr. Kulmbach 173 127 70  370 5,5% - 6,9%
Lkr. Lichtenfels 251 152 -  403 6,0% - 6,3%
Lkr.Wunsiedel i.F. 345 213 55  613 9,1% + 6,8%
 2496 2825 140 1295 6756 100%  100%

* Verteilungsquote gemäß § 3 DVAsyl vom 16.08.2016

Damit leistet die Stadt Bamberg weiterhin einen überdurchschnittlich hohen Beitrag bei der Un-
terbringung von Asylbewerbern.

2. Ein Vertreter der Regierung von Oberfranken wird einen Sachstandsbericht über die aktuelle Si-
tuation und Entwicklung in der ANKER-Einrichtung Oberfranken (AEO) geben.

II. Beschlussvorschlag:
Der Familien- und Integrationssenat nimmt von den Berichten Kenntnis.

III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht 

X 1. keine Kosten 
2. Kosten in Höhe von  für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Fi-

nanzplan  gegeben ist 
3. Kosten in Höhe von  für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom 
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Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvor-
schlag gemacht: 

4. Kosten in künftigen Haushaltsjahren:  Personalkosten:  Sachkosten: 

Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt:

In das Finanzreferat zur Stellungnahme.

Stellungnahme des Finanzreferates:

Anlage/n:
Asylbewerber in Oberfranken

Verteiler:

Referat 5
Referat 5 – Bereichsleitung Familie, Jugend und Senioren
Amt 50
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Sitzungsvorlage

Federführend:
5 - Bereichsleitung Familie, Jugend und Senioren

Beteiligt:
52 Amt für Inklusion

Vorlage- Nr:

Status:

Aktenzeichen:
Datum:
Referent:

VO/2018/1914-5

öffentlich

08.10.2018
Haupt, Ralf

Anträge Integrationsfond der Stadt Bamberg 2018
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

08.11.2018 Familien- und Integrationssenat Empfehlung
05.12.2018 Finanzsenat Entscheidung

I. Sitzungsvortrag:

Nachdem der Familien- und Integrationssenat die Regelung der Vergabe der Mittel aus dem städti-
schen Integrationsfond am 3. Mai 2018 beschlossen hat, sind die Schwerpunkte für eine Förderung 
möglicher Projekte in Bamberg wie folgt festgelegt:

- Sprachförderung insbesondere für Kinder, Jugendliche oder Frauen
- Integration in soziokulturelle Freizeitstrukturen (z.B. in Sport-, Bürger-  und Kulturvereine)
- Interkulturelle Begegnung

Im Integrationsfonds stehen aktuell, nach Genehmigung des Haushalts durch die Regierung von 
Oberfranken, 72.583,89 € zur Verfügung. In der Mai Sitzung 2018 hat der Familien- und Integrati-
onssenat bereits einen Projektantrag von „Freund statt fremd“ in Höhe von 5.000 jährlich bewilligt 
(für maximal drei Jahre, d.h. insgesamt 15.000 €). Das Amt für Inklusion ist in Absprache mit der Be-
reichsleitung für Soziales mit der fachlichen Prüfung und Stellungnahme zu eingegangenen Förderan-
trägen beauftragt.

Fachliche Stellungnahme zum Antrag des DON Bosco Jugendwerkes „Mit Musik Grenzen 
überwinden und Verbindung stiften“ (eingegangen am 21.06.2018, siehe Anlage 1):

Die Initiative „Schüler.Bilden.Zukunft“ des Don Bosco Jugendwerkes leistet wichtige Integrationsar-
beit. Das Projekt „Mit Musik Grenzen überwinden und Verbindung stiften“ hat jedoch einen musik-
pädagogischen und musikdidaktischen Schwerpunkt. Die Ziele des Projekts stimmen daher nicht mit 
den Schwerpunkten des Integrationsfonds überein. 

Zum einen erstreckt sich das Projekt über einen relativ langen Zeitraum von 1,5 Jahren. Dabei findet 
nur an wenigen Tagen die Arbeit vor Ort, in einer Grundschule der Stadt, tatsächlich statt. Es werden 
zwar Grundschulen mit einem relativen hohen Migrationsanteil ausgesucht, jedoch bekommen die 
Schülerinnen und Schüler insgesamt nur eine punktuelle Förderung durch das Projektvorhaben.
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Darüber hinaus dient das Projekt als praxisorientiertes Begleitprojekt im Zuge der Lehrerausbildung 
an der Universität Bamberg. Dieser Praxisbezug in der Lehrerbildung ist sicherlich gut, allerdings 
fällt dies nicht in den Zuständigkeitsbereich der Kommune. 

Fazit: Das Musikprojekt „Mit Musik Grenzen überwinden und Verbindung stiften“ ist in erster Linie 
ein kulturelles Projekt, welches nicht primär der Integrationsförderung dient. Der Projektantrag an 
den Integrationsfond sollte daher abgelehnt werden.

Fachliche Stellungnahmen zum Antrag der Caritas, der Malteser und von Chapeau Claque e.V. 
„Integration durch bürgerschaftliches Engagement“ (eingegangen am 20.06.2018, siehe Anlage 
2):
„Integration durch bürgerschaftliches Engagement“ verfolgt das Ziel, Erwachsenen mit Flucht- 
und/oder Migrationshintergrund in bestehende Strukturen des bürgerschaftlichen Engagements zu in-
tegrieren. Dies geschieht über (aufsuchende) Informations- und Aufklärungsarbeit sowie über eine 
enge Betreuung der Akteure in den ersten Wochen und Monaten im Ehrenamt. Dadurch wachsen Er-
wachsene mit Fluchthintergrund ein Stück aus der Rolle der Hilfeempfänger heraus und nehmen 
selbst die Rolle als Helferin oder Helfer wahr und bekommen so die Gelegenheit, der Gesellschaft et-
was zurückzugeben. Das Projektvorhaben verfolgt Ziele, die mit den Schwerpunkten des Integrations-
fonds übereinstimmen. In erster Linie wird die Integration in soziokulturelle Freizeitstrukturen geför-
dert, darüber hinaus werden ebenfalls indirekt Sprache und interkulturelle Begegnungen gefördert.

Das Projektvorhaben ist ein Kooperationsprojekt von verschiedenen Trägern, die alle spezifische Ex-
pertisen zur Zielerreichung beisteuern. Die CariThek ist Expertin in Sachen Beratung und Betreuung 
von Ehrenamtlichen sowie von Vereinen, Trägern und Initiativen. Der Maltester Hilfsdienst nutzt 
ehrenamtliches Engagement im Sinn des Gemeinwohls. Chapeau Claque fördert mit dem Projekt „Be 
a Friend“ die integrative Wirkung von Kulturangeboten und interkultureller Begegnungen. Die ge-
meinsame Umsetzung des Projektvorhabens ist vielversprechend. Es ist darüber hinaus, angesichts 
des vielerorts beklagten Mangels an Ehrenamtlichen, vielversprechend für die Vereine und Träger - 
ob für Hilfsdienste, im kulturellen Bereich oder im Sport.

Die Ansprache und Gewinnung von geflüchteten Menschen als Ehrenamtliche ist eine Herausforde-
rung in der Umsetzung. Sicherlich sind Informationsveranstaltungen ein Baustein, darüber hinaus be-
darf es aber auch einer aufsuchenden Ansprache sowie einer Betreuung der neu gewonnenen Ehren-
amtlichen sowie der Vereine. Dieser Mehraufwand ist nur über eine dementsprechende Finanzierung 
aus dem Integrationsfond leistbar. Die CariThek beispielsweise könnte dieses Projektvorhaben nicht 
aus den bestehenden Förderungen der Stadt Bamberg sicherstellen.

Fazit: Das Projekt „Integration durch bürgerschaftliches Engagement“ ist nach Einschätzung des 
Fachamtes förderfähig. Die Ziele erfüllen den vom Familien- und Integrationssenat gesetzten Schwer-
punkten des Integrationsfonds. Eine Förderung in Höhe von mindestens 6.000 € wird empfohlen (be-
antragt 7.150 €), da einige Projektkosten (siehe Kosten- und Finanzierungsplan in Anlage 2) über an-
dere Förderungen der beteiligten Träger finanzierbar sind.

II. Beschlussvorschlag:

1. Der Familien- und Integrationssenat nimmt vom Bericht der Verwaltung Kenntnis. 

2. Der Senat empfiehlt dem Finanzsenat folgende Beschlussfassung:

1. Der Finanzsenat nimmt vom Bericht der Verwaltung Kenntnis.

2. Das Projektvorhaben „Integration durch bürgerschaftliches Engagement“  von Caritas, der Malte-
sern und von Chapeau Claque e.V. wird mit 6.000 € aus der zweckgebundenen Rücklage des Inte-
grationsfonds bezuschusst.
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III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht 

1. keine Kosten 
2. Kosten in Höhe von  für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Fi-

nanzplan  gegeben ist 
X 3. Kosten in Höhe von 6.000 € für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen 

der vom Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender De-
ckungsvorschlag gemacht: Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage des Integrati-
onsfond

4. Kosten in künftigen Haushaltsjahren:  Personalkosten:  Sachkosten: 

Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt:

In das Finanzreferat zur Stellungnahme.

Stellungnahme des Finanzreferates:

Von Seiten des Finanzreferates bestehen keine Einwände.

Anlage/n:

Anlage 1 – Antrag vom Don Bosco Jugendwerk
Anlage 2 – Antrag von Caritas, Malteser Hilfsdienst und Chapeau Claque

Verteiler:

Referat 5 zur Kenntnis
Amt 20/200 zum haushaltsrechtlichen Vollzug
Amt 20 Haushaltsakte
Amt 20 Beschlüsse
Amt 52 zur weiteren Veranlassung
Referat 5/BL zur Kenntnis
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 „Mit Musik Grenzen überwinden und Verbindung stiften“  

„Mit Musik Gre ze  ü erwi de  u d Ver i du g stifte “ ist Bestandteil  der Initiative Schü-

ler.Bilden.Zukunft, welches im Don Bosco Jugendwerk verortet ist. Das Musikprojekt ist ein Kooperations-

projekt zwischen dem Lehrstuhl für Musikpädagogik und Musikdidaktik der Otto-Friedrich Universität Bam-

berg und der Initiative Schüler.Bilden.Zukunft, welche zugleich als Träger des Projekts fungiert.  

Zielgruppen 

Durch die Kooperation zwischen der Initiative Schüler.Bilden.Zukunft und der Universität wird eine klassi-

sche Win-win-Situation vor allem für zwei Hauptzielgruppen ermöglicht: 

 Grundschüler und Schülerinnen, die: 

o vielfach benachteiligt sind 

o aus bildungsfernen Schichten kommen  

o häufig einen Migrationshintergrund aufweisen  

o durch Sprachbarrieren Ausgrenzung erfahren 

 

 Studierende / LehramtsanwärterInnen des Lehrstuhls für Musikpädagogik und Musikdidaktik, die in 

ihrem späteren Berufsleben Kinder und Jugendliche auf vielfältige Art und Weise mit Musik in Ver-

bindung bringen möchten.  

Ziele und Lernerfolge  

Im Klassenverband wird durch aktives Musizieren, Bewegen zur Musik, und Musikhören   

 die Sozialkompetenz gestärkt, 

 die musikalische Kompetenz gefördert, 

 vielfältige musikalische Erfahrungen ermöglicht, 

 die Klassengemeinschaft intensiviert und 

 ein Gemeinschaftserlebnis unabhängig von existierenden Sprachbarrieren ermöglicht. 

Die Studierenden lernen Möglichkeiten der Musikvermittlung kennen, die sich an den Prinzipien der  

Elementaren Musikpädagogik orientieren. Darüber hinaus erhalten die Studierenden 

 verschiedene Musiziermodelle in der Selbsterfahrung kennenlernen, 

 musikalische Gruppenprozesse initiieren und reflektieren, 

 vertieftes methodisches Basiswissen und 

 einen Einblick in ihr späteres Berufsfeld. 
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Primär will das Projekt ein Beitrag zur gelingenden Integration von benachteiligten Grundschulkindern mit 

Sprachbarrieren aus bildungsfernen Schichten leisten.  

Nachprüfbare Ziele   

 Mindestens 60 Kindern der drei zweiten Klassen der Wunderburgschule werden teilnehmen 

 Voraussichtlich werden ca. 15 Studierenden teilnehmen 

 Das Projekt wird von den drei Klassenleitungen begleitet 

 Durchführung einer einfachen Evaluation mittels Fragebögen bei den Studierenden, den Lehrkräften 

und  den Dozenten 

Projektstruktur und Leistungsumfang 

Ein Projektzyklus umfasst insgesamt drei Module und erstreckt sich über einen Zeitraum von drei aufeinan-

derfolgenden Semestern. An der ausgewählten Kooperationsschule betrifft das Projekt zwei Schuljahre und 

überspannt einen Zeitraum von 1,5 Jahren. Der Leistungsumfang des Projekts für die Kooperationsschule 

umfasst drei Schulklassen sowie insgesamt  54 Unterrichtseinheiten im Laufe von zwei Schuljahren. 

 

Modul I 

Im Rahmen eines Seminars am Lehrstuhl für Musikpädagogik und Musikdidaktik wird den Studieren-

den (maximal 17) ein praxisorientierter Einblick in die Besonderheiten elementarer Musikvermittlung 

bei Kindern im Grundschulalter, unter besonderer Berücksichtigung von Kindern mit Sprachbarrieren, 

ermöglicht. Auf dessen Grundlage entwickeln die Studierenden Unterrichtsentwürfe, die im Rahmen 

von Lehrübungen bei zwei Schulbesuchen in allen drei Klassen gemeinsam umgesetzt und erprobt 

werden. Mit einer feierlichen Abschlussveranstaltung am Wochenende an der Universität Bamberg, 

deren Höhepunkt eine Aufführung für Eltern, Angehörige und Freunde der Schüler bildet, endet das 

erste Modul.  

Modul II 

Sechs Studierende aus Modul I erhalten die Möglichkeit, eigenständig in der Durchführung, jedoch un-

ter Anleitung und Begleitung des Hauptdozenten aus Modul I, weitere Lehrübungen an der Kooperati-

onsschule umzusetzen. Hierzu erarbeitet jeder Studierende einen Unterrichtsentwurf und führt diesen 

in den drei Klassen der Kooperationsschule durch. Die Verantwortung und die inhaltliche Gestaltung 

der Unterrichtsstunden liegen bei jedem einzelnen Studierenden. Zur Qualitätssicherung werden alle 

Studierenden während des gesamten Moduls vom Hauptdozenten der Universität im 1:1-Setting su-

pervidiert. Die Supervision umfasst im Vorfeld des Unterrichts die kritische Diskussion des Unterrichts-

entwurfs, ein unmittelbares Feedback nach den jeweiligen Lehrübungen und eine Abschlussreflexion. 

Zu jeder Schulstunde erhält die jeweilige Klassenleitung die verwendeten Liedzettel und die Unter-

richtsentwürfe, u  de  „ usikalis he  Fade “ im Schulalltag weiterspinnen zu können. 

 

 

TOP 3



 

 

Modul III 

In Modul III erhalten die sechs Studierenden aus Modul II die Möglichkeit, in den ihnen bereits bekann-

ten Klassen, jeweils eine Basis- und eine Intensivierungsstunde durchzuführen. In einem vorgeschalte-

ten Tagesseminar erhalten die Studierenden die wichtigsten Informationen zu den Rahmenbedingun-

gen. Vor allem aber „erpro e “ sie in diesem Rahmen ihre im Vorfeld selbständig erarbeiteten Unter-

richtsentwürfe. Diese werden nach dem Feedback des Hauptdozenten, der Kommilitonen und von 

S.B.Z gemeinsam reflektiert und ggf. angepasst. Die einzelnen Lehrübungen an der Kooperationsschule 

werden in Modul III durch die Mitarbeiter von Schüler.Bilden.Zukunft begleitet und supervidiert. Der 

Fokus liegt hierbei auf den pädagogischen und gruppendynamischen Prozessen in der Klasse.  

Aktueller Stand des Projekts  

 Zyklus 2 an der Kunigundenschule ist am 18.06.2018 beendet. Zyklus 3 an der Wunderburgschule 

beginnt im Schuljahr 2018/2019 

 Insgesamt nahmen bisher 30 Studierende und mindestens 160 GrundschülerInnen daran teil. 

 Die bisher beteiligten SchülerInnen kamen aus insgesamt mindestens 13 Nationen. 

Nachhaltigkeit des Projekts  

Alle Bamberger Grundschulen haben bereits großes Interesse bekundet das Projekt an ihrer Schule umzu-

setzen. Dies verdeutlicht den Bedarf und zeigt den Grad der Bekanntheit und des Erfolgs. Unser Ziel ist es, 

alle Bamberger Grundschulen mit einem hohen Teil an Kindern mit Migrationshintergrund in den Genuss 

dieses Projektes kommen zu lassen.  

 

Zitat Lehrkraft im Anschluss an die erste Abschlussveranstaltung:  

„Alle ko te  it a he , alle haben gemeinsam Musik gemacht, alle haben gemeinsam Spaß gehabt. Es 

hat heute keine Rolle mehr gespielt, kannst du deutsch, kannst du nicht Deutsch, bist du Moslem, bist du 

Christ … so der  wir ha e  alle zusa e  etwas ge a ht u d zusa e  etwas geler t“. 
 

Zitat Grundschülerin an der Abschlussveranstaltung: 

„I h da hte, ich kann das nicht, aber dann hab ich`s doch ge a ht“. 
 

Bitte sehen Sie auch unseren Kurzfilm zum Projekt unter https://vimeo.com/158909236 

 

 

 

 

 

Bamberg, 21.06.2018,    

E. Hartmann     Regina Jans 

Gesamtleitung Don Bosco Jugendwerk    Projektleitung Schüler.Bilden.Zukunft 
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Kostenübersicht

"Mit Musik Grenzen überwinden und Verbindung stiften"

Projektzyklus Wintersemester 2018 - Sommersemester 2020

Wunderburg-Grundschule Bamberg (Klassen 2a, 2b, 2c)

Modul I - Zeitraum: 10/2018 - 02/2019                                                       

Honorar Hauptdozent (Tagespauschale Abschlussveranstlatung) ,  €
Honorar Nebendozent (Tagespauschale Abschlussveranstaltung) ,  €

dokumentierter Mehraufwand/Organisation Hauptdozent ,  €
Materialkoste  ,- €/Klasse ,  €

Verpflegung Abschlusswochenende (Schüler, Studenten, Dozenten, Eltern) ,  €
Aufwand Personalkosten SBZ (33 Stunden) . ,  €

Gesamtausgaben M I . ,  €

Modul II - Zeitraum: 04/2019 - 07/2019                                                    

Honorar Hauptdozent . ,  €
Honorar 6 Studierende ,  €

Honroar Hauptdozent (Reflexionstreffen) ,  €
 Aufwand Personalkosten SBZ (37 Stunden) . ,  €

Gesamtausgaben M II . ,  €

Modul III - Zeitraum: 10/2019 - 02/2020                                                     

Honorar Hauptdozent (Workshoptag mit Studierenden) ,  €
Aufwandsentschädigung 6 Studierende ,  €

Verpflegungskosten (Workshoptag) ,  €
Aufwand Personalkosten SBZ (71 Stunden) . ,  €

Gesamtausgaben M III . ,  €

 Ausgaben                                                                                                                                     Module I, II, III . ,  €
20 % Overhead . ,  €

 Gesamtkosten Projektzyklus . ,  €

Einnahmen

Vorraussichtliche Einnahmen 2019 durch das KS:BAM ,  €
Weitere Einnahmen (erzeit gibt es keinerlei feste Förderzusagen für das Musikprojekt) ,  €

"Mit Musik Grenzen überwinden und Verbindung stiften" ist einer von drei Förderschwerpunkten der Initiative Schüler.Bilden.Zukunft und hat keinerlei 

Regelfinanzierung durch die öffentliche Hand.                                                                          Die jährlichen Kosten versuchen wir durch Spendenengagement 

zu decken.                                                                                                      Die Dr. Ursula Schmid-Kayser Stiftung fördert Schüler.Bilden.Zukunft seit 10 Jahren 

mit ca. 1/3 der anfallenden Kosten.                                                                                                 Die Stiftung Chance Jugend fördert Schüler.Bilden.Zukunft in 

2018 letztmals.                                                                                                       Für das Jahr 2018 wurde der Initiative Schüler.Bilden.Zukunft eine einmalige 

Zu e du g der Stadt Ba erg i  der Höhe o  ,- € i  Aussi ht gestellt.  
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Integration durch bürgerschaftliches Engagement - Ein gemeinsames Projekt von      

Integration durch bürgerschaftliches Engagement 

Zielgruppe: Erwachsene mit Flucht- und/oder Migrationshintergrund 

Laufzeit: 1 Jahr 

Ziele:     

-  Erwachsenen mit Flucht- und/oder Migrationshintergrund über 

bürgerschaftliches Engagement informieren 

- Teilnehmer*innen dazu ermutigen selbst aktiv zu werden 

- Erwachsene mit Flucht- und/oder Migrationshintergrund aus der Rolle der 

Hilfeempfänger heraus helfen und ihnen eine Rolle als Helfer ermöglichen 

- Begegnungen mit der einheimischen Bevölkerung auf Augenhöhe und nicht als 

Hilfebedürftige/-r 

- Einblicke in die Berufswelt ermöglichen  

- Durch regen Kontakt mit Einheimischen Integration fördern 

Projektbeschreibung:  

Das Projekt „Integration durch bürgerschaftliches Engagement“ zeigt Erwachsenen mit 

Flucht- und/oder Migrationshintergrund Möglichkeiten auf, wie sie sich selbst aktiv in die 

Gesellschaft einbringen und anderen helfen können, holt sie somit aus der Rolle des reinen 

Empfängers von Hilfe und Hilfsangeboten heraus und ermöglicht ihnen Begegnungen auf 

Augenhöhe mit der einheimischen Bevölkerung. Unter einer Begegnung auf Augenhöhe wird 

bei diesem Projekt verstanden, dass die Teilnehmer*innen gleichberechtigt mit anderen 

Engagierten arbeiten können und ein Stück der Hilfe, die sie hier in Bamberg erlebt haben in 

anderer Form weitergeben können. 

Das Projekt startet mit einem Info-Abend zum Thema „bürgerschaftliches Engagement und 

Ehrenamt“. Hier werden die Teilnehmer*innen darüber informiert was unter 

bürgerschaftlichem Engagement und Ehrenamt zu verstehen ist, welche Aufgaben sie 

übernehmen können, wenn sie sich engagieren, welche Grenzen es für bürgerschaftliches 

Engagement und Ehrenamt gibt (z.B. im Pflege- und Seniorenbereich) und wie sie eine 

passende Einsatzstelle finden, in der sie sich engagieren können. So erfahren die 

Teilnehmer*innen Details zum bürgerschaftlichen Engagement und können einschätzen, ob 

bürgerschaftliches Engagement für sie in Frage kommt oder nicht. Außerdem erfahren sie, 

an wen sie sich wenden können, um eine passende Stelle zu finden (z.B. die ehrenamtlichen 

Engagementberater*innen im Freiwilligenzentrum oder andere Freiwillige bei den 

Kooperationspartner*innen). Dadurch erhalten sie konkrete Ansprechpartner*innen, es 

werden erste Hemmungen abgebaut, Fragen beantwortet und das Interesse der 

Erwachsenen mit Flucht- und/oder Migrationshintergrund für bürgerschaftliches 

Engagement geweckt. 
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In einem weiteren Treffen stellen sich einzelne Einsatzstellen vor, bei denen es die 

Möglichkeit gibt, sich zu engagieren. Weiterhin berichten die Teilnehmer*innen welche 

Erfahrungen sie bereits mit bürgerschaftlichem Engagement, Ehrenamt und sozialen 

Hilfesystemen gesammelt haben. Dieser Teil ist besonders spannend, da in anderen Kulturen 

ehrenamtliches Engagement und soziale Unterstützung oft anders aussieht als es in 

Deutschland der Fall ist.  

Das zweite Treffen zeigt den Teilnehmer*innen zum einen welche konkreten Möglichkeiten 

sie haben, wo Bedarf an Engagement und Ehrenamt besteht und baut zum anderen weitere 

Hemmschwellen ab, da hier ein erster Kontakt zu den möglichen Einsatzstellen 

aufgenommen werden kann. Außerdem können die Teilnehmer*innen eigene Vorschläge 

und Ideen für bürgerschaftliches Engagement einbringen (z.B. eine Übersetzerbörse, o.ä.).  

Im weiteren Projektverlauf engagieren sich die Teilnehmer*innen, die Lust dazu haben in 

einer Institution oder Organisation oder starten selbst Projekte bürgerschaftlichen 

Engagements. 

Nach einigen Probeeinsätzen in der ausgesuchten Stelle, bei denen sie begleitet werden, 

findet (wie in der Engagementberatung des Freiwilligenzentrums üblich) ein Gespräch statt 

zur Reflexion der Probeeinsätze. Für die Erwachsenen mit Flucht- und/oder 

Migrationshintergrund, die sich weiterhin engagieren, gibt es regelmäßig ein 

Austauschtreffen, bei dem sie sich mit anderen austauschen können und bei dem Themen, 

Fortbildungen oder Informationsveranstaltungen durchgeführt werden können, die sich die 

Teilnehmer*innen wünschen. 

Bei Fragen und Problemen, die nicht bei den Austauschtreffen geklärt werden können, 

stehen den Engagierten verschiedene Ansprechpartner*innen, wie das Bamberger 

Freiwilligenzentrum CariThek oder das Projekt „be a friend“ von Chapeau Claque zur 

Verfügung. Neue Interessierte können sich bei den Austauschtreffen oder bei den 

Ansprechpartner*innen informieren und erhalten dort Unterstützung bei ihrem 

bürgerschaftlichen Engagement. 

Ziel des Projektes ist es, Erwachsenen mit Flucht und/oder Migrationshintergrund 

Möglichkeiten aufzuzeigen sich zu engagieren und ihnen so zu ermöglichen aus der Rolle der 

Hilfeempfänger auszubrechen und selbst anderen etwas Gutes zu tun. Dieses Ziel ist 

erreicht, wenn einige der Teilnehmer*innen sich längerfristig engagieren. Ob das Ziel 

erreicht wurde und das Projekt somit seine Wirkung entfaltet hat, kann anhand der Anzahl 

der Personen, die sich längerfristig engagieren und der Anzahl der anwesenden Personen bei 

den Austauschtreffen abgelesen werden.  

Träger: Freiwilligenzentrum CariThek in Kooperation mit „be a friend“ von Chapeau Claque 

und den Malteser Hilfsdienst e.V. Diözesangeschäftsstelle der Erzdiözese Bamberg 

Kontakt: Michael Schmitt, michael.schmitt@caritas-bamberg.de, 0951 86 04 140 
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Meilensteine 

Nr. Meilenstein 

MS 1 Zielgruppe auf das Projekt aufmerksam machen; ca. 20 Teilnehmer*innen 
gewinnen 
Öffentlichkeitsarbeit mit Hilfe von Werbung auf Facebook, Flyern und 
Ausschreibungen auf den Webseiten der CariThek, Malteser und „be a friend“ 

MS 2 Einsatzstellen finden, die der Zielgruppe die Möglichkeit geben, sich zu 
engagieren und ihre Einrichtung beim zweiten Treffen vorstellen, indem mit 
Hilfe der Datenbank der CariThek Einsatzstellen gezielt angesprochen und auf das 
Potenzial von Personen mit Flucht- und/oder Migrationshintergrund aufmerksam 
gemacht werden 

MS 3 Erstes Treffen: Interesse der Teilnehmer*innen an bürgerschaftlichem 
Engagement wecken, indem über bürgerschaftliches Engagement informiert wird 
und Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie eine passende Stelle gefunden werden 
kann 

MS 4 Über mögliche Einsatzstellen informieren, Hemmungen abbauen und 
Teilnehmer*innen für aktives Engagement begeistern, indem Vertreter 
verschiedener Institutionen und Organisationen ihre Einrichtung vorstellen und 
konkrete Möglichkeiten zur Mitarbeit aufzeigen; erste persönliche Kontakte 
zwischen Flüchtlingen und den Einsatzstellen in geschütztem Rahmen 

MS 5 Interessierte Teilnehmer*innen in passende Einsatzstellen vermitteln, indem 
beim Kontakt zur Einsatzstelle geholfen wird oder indem mit Hilfe einer 
Engagementberatung eine passende Einsatzstelle gefunden wird; drei 
Probeeinsätze, um zu sehen ob die Einsatzstelle wirklich passt 

MS 6 Regelmäßiges Engagement der Erwachsenen mit Flucht- und/oder 
Migrationshintergrund fördern und neue Interessierte gewinnen, indem ein 
Ansprechpartner bei Problemen, Fragen und Interesse bekannt ist und indem 
einmal im Monat ein Austauschtreffen stattfindet, bei dem sich die 
Teilnehmer*innen austauschen können, bei dem bestimmte Themen und 
Probleme besprochen werden können, bei dem auf Wunsch Schulungen 
durchgeführt werden können und bei dem sich Interessierte Geflüchteten über 
bürgerschaftliches Engagement informieren können 
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Finanzierungsplan 

Kosten:  

Projektkoordination 5 Std/Woche       5000,00€ 

Honorare für Referenten        800,00€ 

Raummieten          1200,00€ 

Öffentlichkeitsarbeit         350,00€ 

Dankeschönpräsente für Vorträge der Einsatzstellen    100,00€ 

Verpflegung (bei den ersten beiden Treffen und den Austauschtreffen)  400,00€ 

Materialkosten         300,00€ 

Fahrtkosten          400,00€ 

Bürokosten          100,00€ 

Anerkennungskultur         400,00€ 

 

Gesamt          9050,00€ 

 

Einnahmen: 

Projektförderung durch Förderverein des Freiwilligenzentrums   500,00€ 

Eigenanteil „be a friend“ / Chapeau Claque      1000,00€ 

Eigenanteil Malteser         400,00€ 

Gesamt          1900,00€ 

 

Beantragte Mittel aus dem Integrationsfonds: 

Kosten (9050,-€) – Einnahmen (1900,-€)      7150,00-€ 
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Sitzungsvorlage

Federführend:
52 Amt für Inklusion

Beteiligt:

Vorlage- Nr:

Status:

Aktenzeichen:
Datum:
Referent:

VO/2018/1931-5

öffentlich

11.10.2018
Haupt, Ralf

Sachstand kommunale Integrationsförderung 2018
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

08.11.2018 Familien- und Integrationssenat Kenntnisnahme

I. Sitzungsvortrag:

Die erfolgreiche Integration aller Menschen mit Migrationshintergrund ist für die Stadt Bamberg und 
ihre Stadtverwaltung eine zentrale Aufgabe. Integration ist eine Querschnittsaufgabe, die alle Bereiche 
kommunalen Handels betrifft und nachhaltig von allen Referaten und Ämtern der Stadt sowie den 
städtischen Unternehmen berücksichtigt werden muss. 

Die Interkulturelle Öffnung sowie die gezielte Unterstützung der Integration von Menschen mit Mi-
grationshintergrund durch die kommunale Verwaltung ist eine umfassende zu planende und zu steu-
ernde Aufgabe. Mit dem seit 2007 bestehenden „Flächenübergreifenden Integrationsprojekt“ wurden 
bereits wichtige Schritte hin zu einer besseren Integration und Berücksichtigung der Belange von Mi-
granten und Migrantinnen in unterschiedlichen sozialen und kulturellen Handlungsfeldern unternom-
men. Wichtigste Aufgabe ist nunmehr die weitere Stärkung der Integration als Querschnittsaufgabe 
über die gesamte Stadtverwaltung hinweg. 

Alle Organisationseinheiten berücksichtigen bei der Erfüllung der ihnen obliegenden Aufgaben die 
Belange von Menschen mit Migrationshintergrund und das Ziel der gleichberechtigten Ansprache und 
Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger (im Sinne einer inklusiven Stadtverwaltung). Die voraussicht-
lich zu erwartenden Kosten aus der Etablierung der Querschnittsaufgabe Integration sind im Rahmen 
der verfügbaren Haushaltsmittel zu finanzieren und stehen in den Folgejahren unter dem Vorbehalt der 
Genehmigung der Haushaltssatzung durch den Stadtrat und die Regierung von Oberfranken. 

Die städtischen Angebote, Dienstleistungen und Projekte sind demnach im Hinblick auf die Gegeben-
heiten in der Bevölkerungsstruktur zu prüfen und ggf. zu verändern oder zu verbessern, so dass alle 
Bevölkerungsgruppen in ausreichendem Maße angesprochen und erreicht werden. Die kommunale In-
tegrationsförderung (als Konzept im Anhang 1 beschrieben) ist ein Prozess, der alle Organisationsein-
heiten der Stadtverwaltung einbindet und prüft:

1.) welche Maßnahmen und Angebote die Stadtverwaltung bisher für die Querschnittsaufgabe Inte-
gration vorhält,

2.) welche offenen Bedarfe und Problemlagen diesbezüglich von den Organisationseinheiten gesehen 
werden sowie 
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3.) welche konkreten Maßnahmen (und Ziele) auf Referatsebene zu vereinbaren sind, um die kommu-
nale Integrationsförderung in der Stadtverwaltung weiter zu verbessern. 

Der Prozess der kommunalen Integrationsförderung hat im Frühjahr 2018 mit dem Referat 1 begon-
nen. Hierzu wurden alle Ämter des Referats eingebunden und befragt. Durch die spätere Neugründung 
des Referates 3 wurden auch all diese Ämter in den Prozess eingebunden. Die Ergebnisse wurden 
durch das Amt für Inklusion aufbereitet. Aktuell steht die konzeptionell festgeschriebene Beteiligung 
des Migranten- und Integrationsbeirats aus, welche sich aufgrund der Neuwahlen auf diesen Herbst 
verzögert. Die Ergebnisse werden daraufhin auf Referatsebene diskutiert. Es werden dort zentrale 
Maßnahmen für die Weiterentwicklung der kommunalen Integrationsförderung in den Referaten 1 und 
3 vorgeschlagen, die in der Referentenrunde (dem Steuerungsgremium für das Thema Integration), un-
ter dem Vorsitz von Herrn Oberbürgermeister, entschieden werden. Die Ergebnisse werden voraus-
sichtlich im Mai 2019 dem Familien- und Integrationssenats vorgestellt werden können.

Dasselbe Verfahren wird daraufhin in 2019 mit einem weiteren Referat umgesetzt werden.

Ein zweiter wichtiger Baustein der kommunalen Integrationsförderung ist die Einbindung aller vor Ort 
für die Integration tätigen und engagierten Träger und Organisationen. Für eine gute Vernetzung und 
den fachlichen Austausch wird es am 30.03.2019 eine große Fachkonferenz Integration geben. Diese 
wird in Kooperation zwischen dem Migranten- und Integrationsbeirat der Stadt Bamberg, der Arbeits-
gemeinschaft der Ausländer-, Migranten- und Integrationsbeiräte Bayerns (AGABY) sowie dem Amt 
für Inklusion der Stadt Bamberg organisiert.

II. Beschlussvorschlag:

Der Familien- und Integrationssenat nimmt vom Bericht der Verwaltung Kenntnis.

III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht 

X 1. keine Kosten 
2. Kosten in Höhe von  für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden 

Finanzplan  gegeben ist 
3. Kosten in Höhe von  für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der 

vom Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender De-
ckungsvorschlag gemacht: 

4. Kosten in künftigen Haushaltsjahren:  Personalkosten:  Sachkosten: 

Anlage:

Konzept zur kommunalen Integrationsförderung

Verteiler:

Referat 5 zur Kenntnis
Amt 52 zur weiteren Veranlassung
Referat 5 / BL zur Kenntnis
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Kommunale Integrationsförderung Bamberg 

Konzept für die Planung, die Steuerung und das Controlling der 

Querschnittsaufgabe Integration in der Stadt Bamberg 

 

1. Integration als Herausforderung 

Von den rund 75.000 Bürgern und Bürgerinnen der Stadt Bamberg (Stand: 06/2017) verfügen rund 

10% nicht über die deutsche Staatsangehörigkeit. Berücksichtigt man zusätzlich Spätaussiedler sowie 

Eingebürgerte und deren Kinder, sind es rund 20 % der Bevölkerung Bambergs, die einen 

„Migrationshintergrund“ aufweisen. Die erfolgreiche Integration aller Menschen mit 

Migrationshintergrund ist für die Stadt Bamberg und ihre Stadtverwaltung eine zentrale Aufgabe. 

Integration ist eine Querschnittsaufgabe, die alle Bereiche kommunalen Handels betrifft und 

nachhaltig von allen Referaten und Ämtern der Stadt sowie den städtischen Unternehmen 

berücksichtigt werden muss. 

 

Die verschiedenen Bamberger Bevölkerungsgruppen bringen dabei grundsätzlich unterschiedliche 

Voraussetzungen und Bedürfnisse mit. Individuell sind dabei beispielsweise das jeweilige Sprach- und 

Bildungsniveau, die finanzielle Ausstattung oder auch die sozialen Ressourcen und Netzwerke der 

betroffenen Menschen zu berücksichtigen. Die Stadtverwaltung berücksichtigt bei ihrer Tätigkeit die 

unterschiedlichen individuellen Voraussetzungen in angemessener Art und Weise. 

 

2. Integration als Querschnittsaufgabe 

Alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Bamberg verstehen sich als Ansprechpartner und 

Ansprechpartnerinnen für die gesamte Bevölkerung Bambergs. Die Gesamtheit der Bewohner und 

Bewohnerinnen Bambergs setzt sich dabei aus unterschiedlichen Gruppen zusammen. Dies sind 

beispielsweise die in Bamberg lebende deutsche Bevölkerung ohne Migrationshintergrund, die 

Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft, neuzugewanderte Männer und Frauen oder auch 

Flüchtlinge. Ziel der Stadtverwaltung ist die Sicherstellung der lebenslagengerechten sowie 

gleichberechtigten Teilhabe aller Gruppen an der Bamberger Stadtgesellschaft, insbesondere an 

allen städtischen Angeboten, Leistungen und Projekten. Dies gilt im Besonderen für die 

Sicherstellung der Teilhabe von Frauen, Jugendlichen und Kindern. 

 

Die Interkulturelle Öffnung sowie die gezielte Unterstützung der Integration von Menschen mit 

Migrationshintergrund durch die kommunale Verwaltung ist eine umfassende zu planende und zu 

steuernde Aufgabe. Mit dem seit 2007 bestehenden  „Flächenübergreifenden Integrationsprojekts“ 

wurden bereits wichtige Schritte hin zu einer besseren Integration und Berücksichtigung der Belange 

von Migranten und Migrantinnen in unterschiedlichen sozialen und kulturellen Handlungsfeldern 
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unternommen. Wichtigste Aufgabe ist nunmehr die Etablierung der Integration als 

Querschnittsaufgabe über die gesamte Stadtverwaltung hinweg. 

 

Alle Organisationseinheiten berücksichtigen bei der Erfüllung der ihnen obliegenden Aufgaben die 

Belange von Menschen mit Migrationshintergrund und das Ziel der gleichberechtigten Ansprache 

und Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger. Die voraussichtlich zu erwartenden Kosten aus der 

Etablierung der Querschnittsaufgabe Integration sind im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel zu 

finanzieren und stehen in den Folgejahren unter dem Vorbehalt der Genehmigung der 

Haushaltssatzung durch den Stadtrat und die Regierung von Oberfranken. Die städtischen Angebote, 

Dienstleistungen und Projekte sind demnach kontinuierlich im Hinblick auf die Gegebenheiten in der 

Bevölkerungsstruktur zu prüfen und ggf. zu verändern oder zu verbessern, so dass alle 

Bevölkerungsgruppen in ausreichendem Maße angesprochen und erreicht werden.  

 

Die Etablierung der Querschnittsaufgabe Integration in allen Organisationseinheiten erfordert eine 

kultur- und sprachsensible Offenheit. Diese ist Grundvoraussetzung, um die Belange aller 

Bevölkerungsgruppen in angemessener Weise zu berücksichtigen sowie um alle städtischen 

Dienstleistungen individuell anbieten zu können. 

 

Zur nachhaltigen  Etablierung der Querschnittsaufgabe Integration in der Stadtverwaltung sind 

insbesondere folgende Handlungsfelder zu berücksichtigen1: 

• Wohnen 

Zuständige Stelle: Amt 15 

Zuständiger Fachsenat: Konversionssenat 

• Arbeit und Wirtschaft 

Zuständige Stellen: Wirtschaftsförderung/Agentur für Arbeit 

Zuständiger Fachsenat: Familien- und Integrationssenat 

• Jugendarbeit und unbegleitete Minderjährige 

Zuständige Stelle: Amt 51 

Zuständiger Fachsenat: Jugendhilfeausschuss 

• Personalentwicklung 

Zuständige Stelle: Amt 11 

Zuständiger Fachsenat: Personalsenat 

• Bildung, Schule und Sport 

Zuständige Stelle: Referat 4 

Zuständiger Fachsenat: Kultursenat  

• Kindertagesbetreuung 

Zuständige Stelle: Amt 51 

Zuständiger Fachsenat: Jugendhilfeausschuss 

• Grundversorgung Asyl 

Zuständige Stelle: Amt 50 

Zuständiger Fachsenat: Familien- und Integrationssenat 

• Grundversorgung anerkannte Flüchtlinge 

Zuständige Stelle: Jobcenter 

Zuständiger Fachsenat: Familien- und Integrationssenat 

                                                           
1
 Die Aufzählung ist nicht abschließend. 
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3. Strukturelle Verankerung der Querschnittsaufgabe Integration in 

der Stadtverwaltung 

Die Querschnittsaufgabe Integration hat innerhalb der Stadtverwaltung für alle 

Organisationseinheiten Bedeutung, allerdings in unterschiedlicher Art und Weise sowie in 

unterschiedlicher Intensität. Dies hängt von verschiedenen Parametern ab, u.a. von der Häufigkeit 

des Bürgerkontakts. Diese unterschiedlichen Bedarfe erfordern unterschiedliche Vorgehensweisen, 

Zielsetzungen und Maßnahmen. Die Ziele und Maßnahmen orientieren sich daher an den 

Besonderheiten und Spezifika der jeweiligen Organisationseinheiten und sind nicht über die gesamte 

Stadtverwaltung zu vereinheitlichen. Übergeordnet braucht die Querschnittsaufgabe Integration 

jedoch eine geteilte übergeordnete Zielsetzung und Grundausrichtung auf die alle weiteren Ziele und 

Maßnahmen  aufbauen können.  

Die Prozessstruktur für die kommunale Integrationsförderung in Bamberg sieht daher folgende 

Komponenten vor: 

 

1. Die Steuerung in einem referatsübergreifenden Steuerungs- und Entscheidungsgremium. 

 

2. Die Planung und Umsetzung in zeitlich befristeten und referatsinternen „Arbeitsgruppen 

Integration“. 

 

3. Die Nachhaltigkeit und das Monitoring in einer langfristigen referatsübergreifenden 

„Arbeitsgruppe Integrationsmonitoring“, die die Umsetzung der Ziele und Maßnahmen 

überprüft und kommuniziert sowie Fortschreibungen entwickelt. 

 

4. Die Prozessverantwortung für die Etablierung der Querschnittsaufgabe Integration in der 

Stadtverwaltung Bamberg durch den Fachbereich Integration, Ehrenamt und Familie in 

Abstimmung mit Bereich Familie, Jugend und Senioren. 

 

5. Eine wichtige beratende und begleitende Rolle des Migranten- und Integrationsbeirat, der 

darüber hinaus eigene, die Integration von Migrantinnen und Migranten fördernde, Projekte 

durchführt. 
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Abbildung 1: Strukturübersicht der kommunalen Integrationsförderung in der Stadt Bamberg 

 

3.1 Referatsübergreifendes Steuerungsgremium Integration 

Die Steuerung und Verantwortung der kommunalen Integrationsförderung übernimmt das 

Steuerungsgremium Integration. An mindestens zwei Treffen im Jahr tagt und entscheidet das 

Steuerungsgremium über Ziele, bzw. Zielpriorisierungen, Maßnahmen und Fortschreibungen. In dem 

Gremium vertreten sind, neben dem Oberbürgermeister und dem Bürgermeister, die Referenten und 

eine Vertretung des Migranten- und Integrationsbeirates. Beratend sind der Bereich Familie, Jugend 

und Senioren und der Fachbereich Integration, Ehrenamt und Familie vertreten. Die 

Strukturübersicht

Stadt Bamberg

FIF/Eit, 2017

2017 - 2019

ab 2020

Kommunale Integrationsförderung

Integrationsmonitoring

- je eine Mitglied aus den 
Arbeitsgruppen, FIF, MIB, SCP
- Prüfung Zielerreichung
- Aufbau Integrationsmonitoring 
für Bamberg
- Vorarbeit zur Maßnahmenkon-
trolle des Steuerungsgremiums
- kontinuierliche Bedarfsprüfung
- enge Zusammenarbeit mit 
Ombudsteam
- Initiierung neuer 
Integrationsprojekte
- Berichtswesen

Referatsinterne Arbeitsgruppen 

Integration

- je Referat ca. 1 Jahr
- ca. 4 Treffen
- mit Amtsleitungen
- Beteiligung der Mitarbeitenden 
- zusätzlich vertreten: MIB, FIF 
(bei Bedarf BL und SPC)

FIF als Prozessbegleitung

- Beratung
- Sitzungsvorbereitung
- Moderation
- Protokollierung
- Vorbereitung und Auswertung 
Analyse

Ergebnis: konkrete Maßnahmen 
und Ziele ("Integrationsprojekte 
des  Referat X")
Vorstellung durch Referent

Referentenrunde

- mind.  2 Treffen im Jahr (Feb, Okt)
- OB, BGM, Referenten, BL, FIF, MIB

Aufgaben:

- Entscheidung über konkrete Ziel- und 
Maßnahmenempfehlungen 
- Entscheidung über Fortschreibungen
- Kontrolle der Maßnahmen

1. Kick-Off und 
Zielklärung (mit 

Referent)
2. Referats- und

Ämteranalyse
3. Bedarfsklärung
4. Maßnahmen-
vorschläge (mit 

Referent)

1. Kick-Off und 
Zielklärung (mit 

Referent)
2. Referats- und
Ämteranalyse

3. Bedarfsklärung
4. Maßnahmen-
vorschläge (mit 

Referent)

1. Kick-Off und 
Zielklärung (mit 

Referent)
2. Referats- und
Ämteranalyse

3. Bedarfsklärung
4. Maßnahmen-
vorschläge (mit 

Referent)

1. Kick-Off und 

Zielklärung (mit 

Referent)

2. Referats- und
Ämteranalyse
3. Bedarfsklärung

4. Maßnahmen-
vorschläge (mit 
Referent)

1. Kick-Off und 
Zielklärung (mit 

Referent)
2. Referats- und

Ämteranalyse
3. Bedarfsklärung
4. Maßnahmen-

vorschläge (mit 
Referent)
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Sitzungsvorbereitung, die Terminabstimmung, die Abstimmung einer Tagesordnung sowie die 

Durchführung und Nachbereitung, die Protokollierung der Sitzungen erfolgt durch den Fachbereich 

Integration, Ehrenamt und Familie in Absprache mit Referat 1. Den Vorsitz übernimmt der 

Oberbürgermeister. Die Hinzuziehung weiterer Personen innerhalb und außerhalb der Verwaltung ist 

jederzeit möglich. 

 

Inhaltlich befasst sich das Steuerungsgremium in erster Linie um folgende Aufgaben: 

• Sicherstellung der Etablierung des Themenfeldes Integration von Menschen mit 

Migrationshintergrund als Querschnittsaufgabe in allen Organisationseinheiten der 

Stadtverwaltung 

• Entscheidung über referatsinterne und referatsübergreifende Ziele, Handlungsfelder und 

Maßnahmen, ggf. Festlegung des Fachsenats zur weiteren Entscheidung, Priorisierung und 

Anpassung an Veränderungen 

• Behandlung referatsübergreifender Fragen, Problemfelder und Entwicklungsaufgaben der 

Integration sowie Festlegung der Zuständigkeiten hierfür 

• Behandlung von Ideen und Anregungen der Fachkonferenz Integration 

• Kontrolle und Beratung über den Stand der Umsetzungen aller Integrationsmaßnahmen 

(mindestens einmal jährlich) 

 

3.2 Referatsinterne Arbeitsgruppen Integration 

Für jedes Referat wird – zeitlich versetzt – eine Arbeitsgruppe Integration gebildet, um die 

referatsspezifische Situation und Problemlagen analysieren und berücksichtigen zu können. Diese 

referatsinternen Bedarfe münden in der Erarbeitung von konkreten Zielen und 

Maßnahmenempfehlungen zum Thema Integration. Für diesen Prozess wird ein Zeitbedarf von rund 

einem Jahr angesetzt. In der Arbeitsgruppe Integration sind alle Amtsleitungen und 

Fachbereichsleitungen vertreten. Die Stellvertretung ist verbindlich festzulegen. Die Teilnahme an 

den Sitzungen der Arbeitsgruppen bzw. die Entsendung der jeweils festgelegten Stellvertretung ist 

für alle Mitglieder verpflichtend. Der jeweilige Referent trägt die inhaltliche Verantwortung für die 

Ergebnisse der Arbeitsgruppe, die Ergebnisse stellt er im Steuerungsgremium vor. Der Referent sitzt 

daher der Arbeitsgruppe zumindest in der ersten und letzten Sitzung vor. Begleitet und beraten wird 

die Arbeitsgruppe vom Fachbereich Integration, Ehrenamt und Familie sowie von einer Vertretung 

des Migranten- und Integrationsbeirates. Die Sitzungsvorbereitung, die Terminabstimmung, die 

Abstimmung einer Tagesordnung, die Moderation und Durchführung sowie der Nachbereitung, die 

Protokollierung der Sitzungen erfolgt durch den Fachbereich Integration, Ehrenamt und Familie. Die 

Hinzuziehung weiterer Personen innerhalb und außerhalb der Verwaltung ist jederzeit möglich (wie 

z.B. die Stabstelle Sozialplanung und –controlling).  

 

Die Arbeitsgruppen Integration haben folgende Aufgaben: 

- Analysen der aktuellen Situation sowie die Klärung von Bedarfen in den 

Organisationseinheiten und in dem jeweiligen Referat 

- Identifizierung von spezifischen Handlungs- und Problemfeldern 

- Erarbeitung von Zielen und Indikatoren 
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- Planung der Umsetzung von konkreten Maßnahmen in den Organisationseinheiten, inklusive 

der Klärung von Zuständigkeiten und Terminierungen  

- Berücksichtigung und Einbindung der Mitarbeitenden im gesamten Prozess, insbesondere in 

die Bedarfs- und Zielfindung 

Die Arbeitsgruppen erarbeiten Maßnahmenempfehlungen sowie -planungen und starten, nach der 

Entscheidung im Steuerungsgremium bzw. im zuständigen Fachsenat, die Umsetzungsphase. Damit 

ist die Aufgabe der referatsinternen Arbeitsgruppen erfüllt. Die Prozess-Überwachung und Steuerung 

erfolgt anschließend durch die  referatsübergreifende Arbeitsgruppe Integrationsmonitoring.  

 

3.3 Arbeitsgruppe Integrationsmonitoring 

Nach der referatsinternen und referatsübergreifenden Festlegung von Zielen, Handlungsfeldern und 

Maßnahmen durch die Arbeitsgruppen Integration sowie nach den Entscheidungen über diese im 

Steuerungsgremium übernimmt eine Arbeitsgruppe Integrationsmonitoring die weitere 

Prozessbegleitung, insbesondere die Prozess-Überwachung sowie Steuerung. Aus jeder der 

referatsinternen Arbeitsgruppen Integration wird ein Mitglied sowie eine Stellvertretung in die 

Arbeitsgruppe Integrationsmonitoring entsandt. Begleitet und beraten wird die Arbeitsgruppe vom 

Fachbereich Integration, Ehrenamt und Familie sowie von eine Vertretung des Migranten- und 

Integrationsbeirates. Die Teilnahme an den Sitzungen der Arbeitsgruppe bzw. die Entsendung der 

jeweils festgelegten Stellvertretung ist für alle Mitglieder verpflichtend. Die Sitzungsvorbereitung, die 

Terminabstimmung, die Abstimmung einer Tagesordnung, die Moderation und Durchführung sowie 

der Nachbereitung, die Protokollierung der Sitzungen erfolgt durch den Fachbereich Integration, 

Ehrenamt und Familie. Die Hinzuziehung weiterer Personen innerhalb und außerhalb der Verwaltung 

ist jederzeit möglich (wie z.B. die Stabstelle Sozialplanung und –controlling). Die Arbeitsgruppe 

Integrationsmonitoring tagt mindestens zweimal im Jahr. 

Die Arbeitsgruppe Integrationsmonitoring kann bei Bedarf jederzeit neue Arbeitsgruppen einberufen 

(beispielsweise nach 3 Jahren oder aufgrund unvorhersehbarer gesellschaftlicher Entwicklungen und 

Erfordernissen), um eine Fortschreibung der kommunalen Integrationsförderung bedarfsgerecht 

sicherzustellen. 

Die Arbeitsgruppen Integrationsmonitoring hat folgende Aufgaben: 

- Begleitung und Dokumentation der Maßnahmenumsetzung 

- Aufbau eines Integrationsmonitoring und eines Fachcontrollings für das Stadtgebiet Bamberg 

- Prüfung der Zielerreichung 

- Berichtswesen 

- Kontinuierliche Bedarfsprüfung 

- Entwicklung neuer Integrationsprojekte und Maßnahmenempfehlungen für das 

Steuerungsgremium 

- Bei Bedarf die Empfehlung der Einberufung neuer referatsinterner Arbeitsgruppen 

Integration für das Steuerungsgremium 

- Planung von Fachtagen, Workshops und/oder Arbeitskreisen o.ä. zu den verschiedenen 

Themen der Integration 
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3.4 Prozessverantwortung 

Der Bereich Familie, Jugend und Senioren und der Fachbereich Integration, Ehrenamt und Familie 

sind zentrale Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner innerhalb der Stadtverwaltung für die 

Aufgabe Integration. Sie planen, steuern und moderieren den Prozess rund um die Verankerung der 

Aufgabe Integration in der Stadtverwaltung und haben zusätzlich insbesondere folgende Aufgaben:  

- Aufbau eines zentralen Steuerungs- und Berichtswesens sowie eines Fachcontrollings 

- Vermittlungsaufgaben bei der Klärung von Zuständigkeiten 

- Beratung und Vernetzung aller Akteure der Integration 

- Koordination der Projektarbeit 

- Mitorganisation der Fachkonferenz Integration 

- Enge Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Migranten- und Integrationsbeirat sowie 

dem Ombudsteam 

- Anlauf- und Vermittlungsstelle sowie Fachcontrolling bei Fragen der Integration 

In der Praxis sich ergebenden Fragen der Abgrenzung und Zuständigkeiten zwischen allen 

Organisationseinheiten werden durch den Fachbereich Integration, Ehrenamt und Familie im 

Einvernehmen mit den beteiligten Referaten und Ämtern geklärt. Ist eine einvernehmliche Lösung 

nicht möglich wird dem Steuerungsgremium ein begründeter Vorschlag des Bereichs Familie, Jugend 

und Senioren und des Fachbereichs Integration, Ehrenamt und Familie zur Entscheidung vorgelegt.  

 

3.5 Migranten- und Integrationsbeirat 

Der Migranten- und Integrationsbeirat wird intensiv im Rahmen der kommunalen 

Integrationsförderung beteiligt. Der Migranten- und Integrationsbeirat ist Mitglied des 

Steuerungsgremiums Integration, der Arbeitsgruppen Integration sowie der Arbeitsgruppe 

Integrationsmonitoring. 

Zusätzlich hat der Beirat weitere Aufgaben, wie z.B.: 

- Geschäftsführung des Migranten- und Integrationsbeirates 

- Diskussion und Bearbeitung spezifischer Fragestellungen in thematischen Arbeitsausschüssen 

- Projektarbeit (wie z.B. Internationale Wochen gegen Rassismus, Internationales 

Fußballturnier, Interkulturelle Wochen) 

- Beratungsangebote für Menschen mit Migrationshintergrund 

- Beratung der Stadtverwaltung und externer Institutionen zum Prozess der Planung und 

Steuerung der Integration 

- Mitwirkung an Fachgremien und Mitorganisation der Fachkonferenz Integration 

- Austausch und enge Abstimmung mit dem Fachbereich Integration, Ehrenamt und Familie 

(Regelmäßige Absprachen, Erstellung aufeinander abgestimmter Jahrespläne, Vereinbarung 

von gemeinsamen Zielen) 

 

Im Rahmen des Familien- und Integrationssenates ist der Migranten- und Integrationsbeirat über 

Sitzungsvorträge, die das Thema Migration und Integration betreffen, zu unterrichten. Dies erfolgt in 

einem gemeinsamen Treffen vor Fertigstellung der endgültigen Sitzungsvorträge. Die Koordination 
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des Treffens übernehmen der Bereich Familie, Jugend und Senioren und der Fachbereich Integration, 

Ehrenamt und Familie. Weitere Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter können bei Bedarf 

hinzugezogen werden. 

 

4. Vernetzung und Partizipation 

Eine gelingende Integration ist nur unter aktiver Einbeziehung externer Institutionen und der 

Bürgerschaft möglich. Der städtische Integrationsprozess setzt daher auf die enge Einbindung 

externer Institutionen und Personen. Es ist ein regelmäßiger Austausch über Inhalt und Ziele sowie 

Evaluation des gemeinsamen, gesamtstädtischen Integrationsprozesses erforderlich.  

 

„Fachkonferenz Integration“ 

Die Stadt Bamberg organisiert hierfür jährlich einen Austausch in Form eines Fachtages. 

Vorbereitung, Terminierung, Durchführung und Nachbereitung erfolgen durch den Fachbereich 

Integration, Ehrenamt und Familie in Zusammenarbeit mit dem Migranten- und Integrationsbeirat 

sowie in Absprache mit dem Steuerungsgremium Integration. Dabei werden die Vorschläge und 

geäußerten Bedarfe externer Institutionen angemessen berücksichtigt.  

 

Die Fachkonferenz Integration bietet Gelegenheit zum offenen Austausch mit internen und externen 

Akteuren und gibt Impulse zur Weiterentwicklung der Integration – wie z.B. Projektideen oder 

weitere Maßnahmenvorschläge. Hierfür werden jeweils geeignete Formen der Zusammenkunft 

gewählt (Workshops, Forum, Podiumsdiskussion o.a.). Themenspezifische Expertinnen und Experten 

sowie Beraterinnen und Berater können hinzugezogen werden. Über den Migranten- und 

Integrationsbeirat sowie über die Fachkonferenz Integration können sich alle Bürgerinnen und Bürger 

mit und ohne Migrationshintergrund an den Prozessen der kommunalen Integrationsförderung 

beteiligen und spezifische Wünsche, Probleme und Ideen einbringen. Sollten themenspezifische und 

zentrale Integrationsthemen und Bedarfe außerhalb der Fachkonferenz Integration von Institutionen 

und Bürgerinnen und Bürgern erkannt werden, so können diese jederzeit dem Fachbereich 

Integration, Ehrenamt und Familie genannt werden. 

 

Alle Ideen und Anregungen (u.a. im Rahmen der Fachkonferenz Integration) werden gesammelt und 

in Abstimmung mit dem Steuerungsgremium Integration durch die innerhalb der Verwaltung 

zuständigen Fachdienststellen geprüft. Über das Ergebnis wird regelmäßig  berichtet. Zusätzlich 

werden die Ideen und Anregungen im Steuerungsgremium diskutiert sowie der Umsetzungsprozess 

überwacht. Das Steuerungsgremium Integration sowie der Bereich Familie, Jugend und Senioren und 

der Fachbereich Integration, Ehrenamt und Familie können die zuständigen Fachdienststellen zur 

Stellungnahme auffordern. Eine solche hat regelmäßig innerhalb von drei Monaten zu erfolgen. Im 

Bedarfsfall organisiert das zuständige Referat oder das Steuerungsgremium eine Behandlung im 

zuständigen Fachsenat. 
 

 

Juni, 2017 

Ref.5:  BL, SPC, FIF 
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Sitzungsvorlage

Federführend:
5 - Bereichsleitung Familie, Jugend und Senioren

Beteiligt:
61 Stadtplanungsamt

Vorlage- Nr:

Status:

Aktenzeichen:
Datum:
Referent:

VO/2018/1908-5

öffentlich

02.10.2018
Haupt Ralf

Stadtteilübergreifendes Stadtteilmanagement
Beantragung von weiteren Städtebaufördermitteln für das stadtteilübergrei-
fende Stadtteilmanagement
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

08.11.2018 Familien- und Integrationssenat Entscheidung

I. Sitzungsvortrag:

In Bamberg werden mehrere Stadtteile durch das Städtebauförderprogramm Soziale Stadt unterstützt. 
Im Jahr 2002 starteten umfangreiche Untersuchungen der zwei Untersuchungsgebiete. Seit 2006 ist 
das soziale Stadtgebiet Starkenfeldstraße im Förderprogramm aufgenommen. Seit 2010 das Stadtge-
biet Stadtteilgebiet Gereuth/Hochgericht. Seit Jahren werden die Stadtteilmanagements gefördert. Die 
aktuelle Förderperiode für das stadtteilübergreifende Stadtteilmanagement Gereuth/Hochgericht und 
Starkenfeldstraße endet zum 31.12.2019.

Es wurde zwar viel erreicht, jedoch muss weiterhin enorme Arbeit investiert werden, um die positiven 
Entwicklungen weiterhin zu stärken und voranzutreiben. Wie aus beigefügtem Verstetigungskonzept, 
vorgestellt im Familien- und Integrationssenat am 17.07.2018, ersichtlich ist, setzt sich das Sozialrefe-
rat sehr für die Fortführung des Stadtteilmanagements in beiden Fördergebieten ein. Um eine weitere 
Verstetigungsperiode (2020 – 2022) im Rahmen der städtebaulichen Fördermittel zu erhalten, müssen 
zeitnah verschiedene Schritte (Antragstellung etc.) eingeleitet werden.

II. Beschlussvorschlag:

1. Der Familien- und Integrationssenat nimmt vom Bericht der Verwaltung zur Kenntnis.

2. Der Familien- und Integrationssenat beauftragt die Verwaltung, die Fördermittel im Rahmen der 
Städtebauförderung für das stadtteilübergreifende Stadtteilmanagement zu beantragen und alle dafür 
notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.
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III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht 

x 1. keine Kosten 
2. Kosten in Höhe von  für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden 

Finanzplan  gegeben ist 
3. Kosten in Höhe von  für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der 

vom Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender De-
ckungsvorschlag gemacht: 

4. keine Kosten

Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt:

In das Finanzreferat zur Stellungnahme.

Stellungnahme des Finanzreferates:

Anlage/n:

-1- Förderbescheid
-1- Kostenkalkulation

Verteiler:

Ref. 5 zur Kenntnis
Amt 61 zur weiteren Veranlassung
Ref. 5/BL zur weiteren Veranlassung
Amt 52 zur Kenntnis
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Soziale Stadt Kostenübersicht – Stand 04.10.2018

Stadtteilübergreifendes Straßenmanagement

Jahr Gereuth/Hochgericht Starkenfeldstraße Gesamtsumme
2020 59.000,00 € 60.000,00 € 119.000,00 €
2021 59.000,00 € 60.000,00 € 119.000,00 €
2022 59.000,00 € 60.000,00 € 119.000,00 €

Summe 177.000,00 € 180.000,00 € 357.000,00 €
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Sitzungsvorlage

Federführend:
5 Sozial- Ordnungs- und Umweltreferat

Beteiligt:
50 Amt für soziale Angelegenheiten

Vorlage- Nr:

Status:

Aktenzeichen:
Datum:
Referent:

VO/2018/1917-R5

öffentlich

09.10.2018
Haupt Ralf

Freiwillige Förderung der freien Wohlfahrtspflege 2018
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

08.11.2018 Familien- und Integrationssenat Entscheidung

I. Sitzungsvortrag:

Gemäß dem Beschluss des Familien- und Integrationssenates vom 25.02.2016 wird das überarbeitete Bewer-
tungsschema über die Vergabe der freiwilligen Mittel für die Förderung der freien Wohlfahrtspflege ab 2016 
in der Stadt Bamberg angewandt.

Die Wohlfahrtsverbände/Institutionen wurden mit Schreiben vom 04.12.2017 informiert, dass die Förderan-
träge einschließlich Finanzplan und Tätigkeitsbericht mit statistischen Angaben bis zum 31.03. des jeweili-
gen Jahres beim Amt für soziale Angelegenheiten zu stellen sind.

Wie aus der beigefügten Übersicht (Fachliche und finanzielle Bewertung der Zuschussanträge „Freiwillige 
Förderung der Wohlfahrtsträger“ für 2018) zu entnehmen ist, haben 7 Wohlfahrtsverbände/Institutionen ih-
ren Antrag bis zum 31.03.2018 gestellt.

Die Anträge wurden im Mai 2018 zur fachlichen Bewertung in die Fachämter bzw. Fachstellen gegeben.
Anschließende wurde die finanztechnische Bewertung in Zusammenarbeit mit dem Sozialreferat, Bereich für 
Soziales, Frau Kepic, dem Amt für Inklusion, Herrn Eitel, sowie mit dem Amt 50 vorgenommen.

Die fachliche Bewertung durch die Fachämter/Fachstellen ergab, dass die vorliegenden Anträge bei der Be-
wertung zwischen 6 – 7 Punkte erhielten und somit eine Bezuschussung des Angebotes aus fachlicher Sicht 
zu empfehlen ist (vgl. Spalte „Fachliche Bewertung“ der Übersicht).

Die anschließende finanztechnische Bewertung ergab, dass bei 5 Anträgen (Caritas -Menschen in Not, Cari-
tas- Beratungsstelle Schwangerschaftsfragen, Pro Familia Ehe- Familienberatung, Bamberger Tafel e. V. und 
SkF Notruf sexualisierter Gewalt) der beantragte Zuschuss auch der empfohlenen Zuschusshöhe entspricht 
(vgl. Spalten „Beantragter Zuschuss für 2018“ und „Empfohlener Zuschuss für2018“ der Übersicht), da 
alle Kriterien und Vorgaben erfüllt werden.

Beim Antrag des AWO Selbsthilfebüro muss auf Grund der finanztechnischen Bewertung der beantragte 
Zuschuss gekürzt werden (vgl. Spalten „Beantragter Zuschuss für 2018“ und „Empfohlener Zuschuss 
für2018“ der Übersicht). Der Kürzungsgrund liegt im wesentlich darin, dass das Verhältnis der beantragten 
Zuschusshöhe bei der Stadt Bamberg nicht mit der Zuschusshöhe bei anderen Zuschussgebern überein-
stimmt. 
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Die Bezirksgruppe Oberfranken des Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund e.V. (BBSB) mit der 
Geschäfts- und Beratungsstelle in Bamberg wird wie in den Vorjahren mit 2.000 € gefördert. Eine Zuschuss-
berechnung im Verhältnis der Teilnehmer bzw. Ratsuchenden ist hier nicht möglich, da die Bezirksgruppe 
Oberfranken des BBSB für ganz Oberfranken zuständig ist. Der Zuschuss in Höhe von 2.000 € entspricht ca. 
6 % der gesamten Zuschüsse der Bezirksgruppe Oberfranken.
Für die Seniorenbegegnungsstätte der Diakonie wurde bis heute kein Antrag auf Förderung für das Jahr 2018 
gestellt. 
In einem vergleichbaren Fall wurde der ARGE Bamberg „Fachstelle pflegender Angehöriger“ im Jahr 2016 
wegen einer verspäteten Antragsstellung keine Förderung gewährt und auf dem Beschluss des Familien- und 
Integrationssenates vom 25.02.2016 verwiesen.

Gemäß Beschluss des Familien- und Integrationssenates vom 22.08.2018 wurden für die gemeinsame Fach-
stelle pflegender Angehöriger zwischen Stadt und Landkreis Bamberg ein Bezuschussung von maximale 
15.000 € je Jahr ab 2018 beschlossen. 
Ein Förderantrag der Fachstelle pflegende Angehörige ist am 22.03.2018 eingegangen. Die neu gegründet 
gemeinsame Fachstelle pflegender Angehöriger zwischen Stadt und Landkreis Bamberg hat am 01.10.2018 
ihren Betrieb aufgenommen.
Auf Grund des Beschlusses vom 22.08.2018 wurde für die Förderung der Fachstelle eine eigene Haushalts-
stelle eingerichtet, aus der die Bezuschuss getrennt vom bisherigen Globalansatz (echte freiwillige Leistun-
gen) erfolgen kann.

Die voraussichtliche anteilige Bezuschussung der Fachstelle für das Jahr 2018 von Seiten der Stadt Bamberg 
wird 11.250 € betragen, da die gemeinsame Fachstelle erst am 01.10.2018 ihren Betrieb aufgenommen hat. 
Bevor der bedingt freiwillige Zuschuss ausgezahlt wird müssen noch die entsprechenden Verwendungsnach-
weise (z.B. Personalaufwendung) vorgelegt werden. 

In diesem Jahr kann das Amt für sozialen Angelegenheiten aus der Mittelübertragung aus dem Haushaltsjahr 
2017, 7.000 € an Stiftungsmittel für die freiwillige Förderung der Wohlfahrtspflege bereitstellen.

Die Verwaltung schlägt dem Familien- und Integrationssenat vor, die in der Spalte „ Empfohlener Zuschuss 
für 2018“ genannten Zuschüsse an die jeweiligen Wohlfahrtträger/Institution für das Jahr 2018 auszuzahlen.

II. Beschlussvorschlag:

Der Familiensenat nimmt vom Bericht der Verwaltung Kenntnis und stimmt dem Vorschlag der Verwaltung 
zu.

III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht 

X 1. keine Kosten 
2. Kosten in Höhe von  für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Fi-

nanzplan  gegeben ist 
3. Kosten in Höhe von  für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom 

Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvor-
schlag gemacht: 
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4. Kosten in künftigen Haushaltsjahren:  Personalkosten:  Sachkosten: 

Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt:

In das Finanzreferat zur Stellungnahme.

Stellungnahme des Finanzreferates:

Anlage/n:
Übersicht

Verteiler:

Referat 5
Referat 5 – Bereichsleitung Familie, Jugend und Senioren
Amt 52
Amt 50
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Fachliche und finanzielle Bewertung der Zuschussanträge "Freiwillige Förderung der Wohlfahrtsträger" für 2018

Förder-

antrag

gestellt

Fachliche

Bewertung

Bewertet

durch

Finanzplan

eingereicht?

Tätigkeits-

bericht

Finanzplan

ausgeglichen

und

plausibel?
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1

Caritas Menschen in Not

ja 7 Amt 50 ja ja ja - TN nur Stadt ja 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 €

Antrag vom 30.11.2017

2

Caritas Beratungsstelle

Schwangerschaftsfragen
ja 6 Amt 51 ja ja ja ja

TN: Stadt und LK

Zuschuss: Stadt 1.000€ < LK 13.000€ ja 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

Antrag vom 22.03.2018

3

Pro Familia Ehe-

Familienberatungsstelle
ja 7 Amt 51 ja ja ja ja

TN: Stadt 48% > LK 36% (16% restliche

Oberfranken)

Zuschuss: Stadt 15.200€ > LK 15.400€ ja 15.200,00 € 15.200,00 € 15.200,00 €

Antrag vom 09.03.2018

4
AWO Selbsthilfebüro

ja 6 FIF ja ja ja nein

TN: Stadt 51% > Lkr 25%; LK Fo 22%,

Zusch: Std. 10.000€; LK 2.400€, Fo - ja 10.000,00 € 5.300,00 € 5.300,00 €

Antrag vom 06.02.2018

5

Senioren- und

Begegnungsstätte

Diakonie Nein 0 SGM nein nein nein - € - € 10.000,00 €

Liegt kein Antrag vor.

6

Blinden- & Sehbeh.bund

e.V. (BBSB) ja 8 Orf ja ja ja nein

TN aus ganz Oberfranken; daher

Zuschusshöhe wie Vorjahre ja offen 2.000,00 € 2.000,00 €

Antrag vom 29.03.2018

7

Bamberger Tafel e.V.

ja 7 Amt 50 ja ja ja - TN nur Stadt ja 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €

Antrag vom 22.01.2018

8

SkF Notruf bei

sexualisierter Gewalt ja 7

Gleich-

stellung ja ja ja ja

TN: Stadt 48 % LK 24%, so.28%

Zuschuss: Stadt 11.000€ > LK 8.500€ ja 11.000,00 € 11.000,00 € 11.000,00 €

Antrag vom 01.03.2018

Summen: 59.700,00 € 57.000,00 € 67.000,00 €
Die Fachstelle für pflegende Angehörige wurde aus dem Globalansatz "Freiwillige Leistungen" herausgenommen.

Globalansatz "Freiwillige Leistungen" HH-Jahr 2018: 50.000,00 € 50.000,00 €

Stiftungsmittel Amt 50 HH-Jahr 2018: 7.000,00 € 17.000,00 €

Summe: 57.000,00 € 67.000,00 €

Fachliche Bewertung Finanzielle Bewertung
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